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Turnholle 

Universitätsstadt Tübingen 
Bebauungsplan "Haagtor " 



1. Planung s rechtl iche Festsetzu ngen 

§ 9 (1) Bundesbaugesetz {BBauG} in der Fassung vom 18.8.,1976 Lind §§ 1 -' 23 der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Gl'undstückc (BauNVO) in der Fassung 
vom 20.9.1977. 

1.1 Art der baul iehen Nutzung 

§ 9 (1) BBauG und §§ 1 - 15 BauNVO siehe Planeintrag (Nutzungsschablone). Zur 
S icheru ng der stiidtebau I iehen Absichten und zu r Vermeidung' städtebau I ieher ~,4 ils-
stände sind auf den Baugrundstücken des Mischgebietes und Allgemeinen Wohnge· 
bietes im zweiten Obergeschoss und in den darijberliegenden Geschossen wesentliche 
Nutzungsänderungen - auch. im Rahmen der Errichtung bau I ~cher Anlagen - nur 
zugunsten von Wohnnutzungen zulnssig (BBauG § 9 (3) und BäUNVO § 1 (7) 'I. 

Die Nutzung der eingeschossigen ß(lllrnöglichkeit im Hof zwischen Schleifmüh!eweg lind 
Sofienstrasse IJvird nach § 1 (7) und (8:1 BauNVO inso\!veil eing;eschränkt, Dis hier nur 
"sonsti~c Gewerbebetl'iebe" n(Jch § 6 (2) Zitt. 4 BauNVO zulässig sind, 

1.2 1\11 a15 der baulichen Nutzung 

§ 9 (1) Ziff. 1 BBauG und §§ 16 ·- 21 BouNVO siehe Planeintrag (Nutzungsschablone). 
Die mit D bezeichneten Geschosse sind als Vollgeschosse zugelassen, jedoch nur im 
DnchraUIll. Die Zahl der Vollgeschosse ist als H'::'chstgrenze festgelegl. Als l\1indesl-
grenze wird für alle Grundstücke Z == II festgesetzt sofern nicht im Plan eine gerin~ere 
G eschosszah I festgelegt ist. 

1.3 Bauweise, überboubare Grundstijcksflächen 

§ 9 (1) Ziff. 2 und §§ 22, 23 BauNVO. 
Für die mit a bezeichnete Bauweise und deren zugehörigen Bauflächen wird abweichend 
von der oHenen und geschlossenen Bauweise festg'esetzt, da!~ die Gebäude als Einzel· 
oder Doppelhäuser mit seitlichen Grenzilbständen gemiiß Zift. 2.1 zu errichten sind. Bei 
den ausgevviesenen seitlir.hen Baulinien ist. ungeachtet der Grenzen des Grundstücks auf 
die Baulinie 7.LI bauen; dabei kann gemäß § 23 {2:, BauNVO ausnahmSVIIeise ein Zurück-
t reten der Gebäude um bis zu 0,5 m qcqcnübcr der seitlichen Baulin ie zu~elassen werden. 

An den Baul inien und Bauqrcnzcn können Geschoßvorkragungen bis 20 cm je Geschoß 
zugelassen werden. Bei ßaulinien kann ein Vor- und Zurücktreten VOn Gebaudete il'en 

;,-.,..........: l,j..i r ...ll, l ~ hl :J.L B.alJ ~~ in Vor reten von Gebäudeteilen ClLlsfl 3 (lrn::;vlI_p. i s~.~!l.g , erin lli 9 1 ~, .i,: C ::;. Il ~ I __ ~,....., 
" - ,>~. .' '.' '-- . .'... -'. c' . '- ••. ' -~,,...,,.,' '. :';0' 

Ausmaß el\tsprechend § 23 {2 und 3) ßauNVO zuqelassen \l\ierden. Nebenarll3Qen im 
Sinne von § 14 BauNVO, Stellp lätze und Garagen sind nuf den nicht überbaubaren 
Grundstückstli:ichen nicht zugelassen. Die im PlanQebiet bisher bestehenden Bilulinien 
werden aufgehoben. 



1.4 Stellung der buulichen Anlagen 

§ 9 (1) Ziff. 2 BBauG 
Die Stellung der Gebäude livird durch die angegebene Firstrichtung festgesetzt. Abwei-
chende Firstrichtungen können ausnahmS\fv'eise zugelassen werden. 

1.5 Grünflächen und Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 

§ 9 (1) Ziff. 25 BBnuG 
Die im Plan eingetragenen Grünflächen und Pflanzgebote dienen der Verbesserung der 
Umweltqualität des Bereichs. Der Ammcrkanal ist zu erhalten, er bildet zusamr~en mit 
den ausgewiesenen B21Llrnen LInd BepflanLlmgen einen wesentlichen Bestandteil des ge-
planten Stadtbildes. 
I m Bereich des Haagtors sind der Lauf des Ammerkan<1ls und die Standorte der Bäume 
eine vorläufige Darstellung. Die genaue Festset zung erfolgt im Rahmen eines VJa'!.ser-
rechtsverfahrens. 

Die vorlöuf ige D a r5t~!lung des Lauf des Ammerkanals und der 

Standort der Bäume im Bereich Haagtor sind im Pion mit einer 

Weirlsthraffur gekennzeichnet. 

2.Bauordnungsrechtl iche Vorschriften 

§ 111 Landesbauordnung (LBD) vom 6.4.1964 in der Fassung vom 20.6.1972 

2.1 Für die Bauflächen a und die für diese festgesetzte abweichende Bauweise 
( 1 .3) wird aus städtebau lichen Gründen abweichend von § 7 LBO festgesetzt, 
daß der seitliche Grenzabstand der Gebäude bis aur 2,5 m reduziert werden kann. 
Bei den ausgewiesenen seitlichen Baulinien ist ungeachtet der Grenzen des Grund· 
stücks auf die Baulinie zu bauen (Ausnahmen hierbei siehe 1.3). 

2.2 Im Geltungsbereich der Stadtbildsatzung sind deren Vorschriften einzuhalten. 

2.3 I n den Teilen des Bebauungsplangebietes, die nicht irn Ge[tungsber~iGh der 
Stadtbildsatzung liegen, sind Fassodenverkleidungen aus glatten, polierten, glänzenden 
und anderen, dem Charakter des bestehenden Straßenbildes fremde rll~aterialien 
- insbesondere A'!.besLzement, Kunststoff, I\/Ietall, Glas und Mosaik - untersagt. Auf 
Steildächern ist naturrote, aufgerauhte Ziegeldeckung zu verwenden. Die Traufe ist 
als Kastengesims mit vorgehängter Rinne auszubilden. 

2.4 Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 LBD dürfen die ausgewiesenen privaten 
Grünflächen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden, sondern müssen 
ills Grünflächen gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. 



3.Verfahren s ver me rke 

Anhörung: 

Öffentliche Auslegung: 

t 

Satzu ngsbesc h I u ß: 

Genehmigung: 

I nkrafltreten: 

gemäß § 2 (1) BBauG vom Gemeinderat am 05.03J978 
gefasst. 

Die öffentliche Anhörung gemäß § 2 a (1-3) BBauG hat durch 
öffentliche Auslegung vom5.31979 bis16.3.197SUnd durch e·ine 
BUrgerversammlung am 13.1979 stattgefunden. 

Die öffentliche Auslegung dieses Bebauungsplans gemaß § 2 j] 

(6) BBauG wurde vom Gemeinderat am . 23.07 .. 197.9 ....... 
beschlossen. (Fassung vom 02 .. 0Z:j.9,7.g. .. ... . . ). Der Bebauungs· 
planentwurf mil Begrundung hat gemäß § 2 a (6) BBauG vom 
... 0.1..'! 0 .. 19.79 .. .......... bis .02.11..1979 ... .. .. .. .. .. öffentlich aus· 
gelegen. 
(Fassu ng vom .. 0.2.07 .. 197.9 ..... ). 

Dieser Bebauungsplan ist vom Gemeinderat am 17 . .1.2.1979 .. 
als Satzung gemäß § 10 BBauG beschlossen worden. 
(Fassung vom .17..12 .. 1979 ..... .. .. ). 

Di eser Bebauungsplan ist gemäß § 11 B8auG mit Erlaß des 
Regierungspräsidiums vom30DS .1980 ... ... .. .. genehmigt 
worden. 

Die Genehmigung des Bebauungsplans wurde gemäß § , 2 
BBauG ortsLiblich am ... 18,'O.6J980... ..... .. .. bekanntge-
macht. 

Auflage n entsprechend dem Genehmigungserlass des 

Regierungspräs id ium Tübingen nachgetragen 

Tübingen . den 10.6.1980 

Sonderamt Altstadtsanierung 
~~ Q ,u 



17. Dez. 1979 
T üb i n gen. den 12 . Dez. 19 79 Bürgermeisteramt 

Sonderamt Altstadtsanierung 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


